
Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-165/2023
Anlagen 
Amt Bauabteilung 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung  13.06.2023 

Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen für die 
Hochwassermaßnahme 2013 ID 20429 ID 20429 Instandsetzung Gauernitzbach und RW-
Kanäle – 5. Nachtrag  
Beratungsgegenstand:   
Zum Bauvorhaben ID 20429 Instandsetzung Gauernitzbach und RW-Kanäle wurde von der 
beauftragten Fa. HTB Schmidtgen GmbH der 5. Nachtrag vom 16.05.2023 übergeben. Diese 
wurde durch das Ingenieurbüro Frank aus Freital geprüft und mit Mehrkosten in Höhe von 
68.339,58 € brutto zur Beauftragung empfohlen. Der Nachtrag berücksichtigt die Forderungen des 
Denkmalschutzes zur Wiederherstellung der Pferdeschwemme. Die zusätzlichen Leistungen und 
Mehrkosten wurden bereits über einen Mehrbedarfsantrag bei der Bewilligungsbehörde 
eingereicht und mit dem 9. Änderungsbescheid mit einer Zuwendung von 773.912,97 € bewilligt. 
Die Auftragssumme erhöht sich von   456.994,53 € auf 525.334,11 € brutto. 

Beschlussvorschlag:   
Der Gemeinderat Klipphausen beschließt, den 5. Nachtrag zur Hochwassermaßnahme ID 20429 
Instandsetzung Gauernitzbach und RW-Kanäle der Fa. HTB Schmidtgen GmbH aus 
Lommatzsch zum Gesamtbruttopreis von 68.339,58 € zu erteilen. 

Beschluss Nr.: 08-165/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-166/2023
Anlagen 
Amt Bauabteilung 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung  13.06.2023 

Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Planungsleistungen für das Los 1 
Breitbandausbau im Gemeindegebiet Klipphausen – 1. Mengenmehrung 
Beratungsgegenstand:   
Mit Beschlüssen 005-108/2019, 04-111/2020 und 01-09/2021 erfolgte die stufenweise Vergabe 
der Leistungsphase 4 bis 8 an die s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH. Mit Schreiben 
vom 20.07.2022 erfolgte die Anzeige von Mehrmengen bei der Planung in Höhe von 
152.446,89 € netto. Nach Prüfung durch die Gemeindeverwaltung werden Mehrkosten in Höhe 
von 79.414,87 € netto zur Beauftragung empfohlen. Die Mehrmengen ergeben sich aus insgesamt 
längeren Tiefbautrassen und sind Bestandteil des Planervertrages. Die Änderungen der 
Bauausführung sind Bestandteil des 1. Änderungsbescheids. Die Anzeige von s&p ging erst nach 
der Einreichung des 1. Änderungsantrages ein und konnte daher erst mit dem 2. Änderungsantrag 
eingereicht werden. Die Kosten liegen im kalkulierten Haushaltsbudget und sind Bestandteil des 
2. Änderungsantrags.

Honorarangebot gesamt (netto): 1.171.918,69 € 
beauftragt LP 4 - 8 (netto):  1.157.364,91 € 
Mengenmehrung       79.414,87 € 
Auftragssumme:   1.236.779,78 € 

Beschlussvorschlag:   
Der Gemeinderat Klipphausen beschließt, den Auftrag für die 1. Mengenmehrung der 
Planungsleistung zum Los 1 Breitbandausbau im Gemeindegebiet Klipphausen der s&p 
Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH, Taunusstraße 54, 65183 Wiesbaden, zum Nettopreis 
von 79.414,87 € zu erteilen. 

Beschluss Nr.: 08-166/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 



Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-167/2023
Anlagen 
Amt Bauabteilung 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung  13.06.2023 

Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Planungsleistungen für das Los 1 
Breitbandausbau im Gemeindegebiet Klipphausen – 1. Nachtrag Upgrade Burkhardswalde 
Beratungsgegenstand:   
Mit Beschlüssen 005-108/2019, 04-111/2020 und 01-09/2021 erfolgte die stufenweise Vergabe 
der Leistungsphase 4 bis 8 an die s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH. Mit Schreiben 
vom 13.02.2023 übergab s&p den 1. Nachtrag in Höhe von 81.594,50 € netto zur Planung der 
Anschlüsse weiterer 68 Adressen im Ortsteil Burkhardswalde. Nach Prüfung durch die 
Gemeindeverwaltung wird der Nachtrag in Höhe von 81.594,50 € netto zur Beauftragung 
empfohlen. Der Upgrade-Antrag für die 68 Adressen in Burkhardswalde wurde durch die 
Bewilligungsbehörde bereits vorgeprüft und als förderfähig bewertet. Die Kosten liegen im 
kalkulierten Haushaltsbudget und sind Bestandteil des 2. Änderungsantrags. 

Honorarangebot gesamt (netto): 1.171.918,69 € 
beauftragt LP 4 - 8 (netto):  1.157.364,91 € 
Mengenmehrung    79.414,87 € 
1. Nachtrag       81.594,50 € 
Auftragssumme:   1.332.928,06 € 

Beschlussvorschlag:   
Der Gemeinderat Klipphausen beschließt, den 1. Nachtrag der Planungsleistung zum Los 1 
Breitbandausbau im Gemeindegebiet Klipphausen der s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft 
mbH, Taunusstraße 54, 65183 Wiesbaden, zum Nettopreis von 81.594,50 € zu erteilen. 

Beschluss Nr.: 08-167/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 



Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-168/2023
Anlagen 
Amt Bauabteilung 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung  13.06.2023 

Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen für den Breitbandausbau in 
der Gemeinde Klipphausen  - Tiefbau Los 2 Cluster Röhrsdorf, 1. Mengenmehrung 

Beratungsgegenstand:   
Mit Gemeinderatsbeschluss 13-247/2020 vom 06.10.2020 erfolgte die Vergabe des Cluster 
Röhrsdorf an die ARGE Breitband Klipphausen aus Frammersbach für 10.229.279,80 € netto.  
Am 22.04.2022 übergab die ARGE die 1. Mengenmehrungsanzeige in Höhe von 1.561.423,20 € 
netto. Das Angebot beinhaltet die Mehrmengen gegenüber dem Leistungsverzeichnis.  
Begründung: 
Im gesamten Projektverlauf mussten kleinere örtliche Änderungen der Bauausführung 
vorgenommen werden. Die Trassenlängen haben sich dadurch jeweils nur unwesentlich bzw. gar 
nicht geändert. 
Zu den wesentlichen Änderungen zählen: 
o Änderung der Grabentiefe
o Mehrmengen durch Bodenaustausch, Grabenbreiten etc.
o Änderung der Bauweise
o Erhöhte Anschlussanzahl

Änderung der Grabentiefe/Bodenaustausch, Grabenbreiten: 
- Im Rahmen der Bauanlaufberatungen vor Ort wurde durch die jeweiligen

Straßenbaulastträger aufgrund örtlicher Gegebenheiten eine tiefere Verlegung (höhere
Überdeckung) gefordert, als ursprünglich vorgesehen.

- Dadurch ergeben sich implizit Mengenmehrungen beim Bodenaustausch und
Grabenbreiten.

Änderung der Bauweise: 
- Im Rahmen der Bauanlaufberatungen wurde bei Probeschachtungen eine höhere

Mediendichte als bekannt vorgefunden. Daher mussten beispielsweise
Trassenabschnitte von „unbefestigt“ oder „Gehweg“ in die Straße verlegt werden.

Erhöhte Anschlussanzahl: 
- Zum Zeitpunkt des vorläufigen Förderantrages in 2018 sowie der

Planung/Bauausschreibung in 2019/2020 lag eine erhöhte Bauaktivität in der
Gemeinde vor. Die jetzige Anzahl an Hausanschlüssen konnte damals noch nicht
berücksichtigt werden. Im Rahmen des finalen Fördermittelantrages wurde die Anzahl
an Hausanschlüssen sowohl in der Projektübersicht als auch im Netzplan angepasst.



- Die sich aus den einzelnen Positionen ergebenden Mehrmengen wurden bereits mit den
Mindermengen aus nicht ausgeschöpften Positionen verrechnet. Die Höhe der
Mehrmengenanzeige ist daher plausibel.

Die Mengenmehrung wurde durch den Projektträger PWC mit dem 1. Änderungsbescheid vom 
16.12.2022 bewilligt. Somit erhöht sich die Auftragssumme inklusive aller beauftragter Nachträge 
auf 12.000.641,45 € netto. Die Kosten liegen im kalkulierten Budget des 1. Änderungsbescheids. 

Aufteilung Auftragssumme netto: 
Breitband 11.772.355,73 € 
Trinkwasser        87.717,36 € 
Beleuchtung      140.568,36 € 
Gesamt 12.000.641,45 € 

Beschlussvorschlag:   
Der Gemeinderat Klipphausen beschließt, die 1. Mengenmehrung zum Auftrag Breitbandausbau 
- Tiefbau Los 2 Cluster Röhrsdorf der ARGE Breitband Klipphausen aus Frammersbach zum
Nettopreis von 1.561.423,20 € zu erteilen.

Beschluss Nr.: 08-168/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel –
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 
 

Beschlussvorlage Nr. 08-169/2023 
Anlagen 1 
Amt Bauabteilung 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung  13.06.2023 

 
Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen für den Breitbandausbau in 
der Gemeinde Klipphausen  - Tiefbau Los 2 Cluster Röhrsdorf, 2. Mengenmehrung 
 
Beratungsgegenstand:   
Mit Gemeinderatsbeschluss 13-247/2020 vom 06.10.2020 erfolgte die Vergabe des Cluster 
Röhrsdorf an die ARGE Breitband Klipphausen aus Frammersbach für 10.229.279,80 € netto.  
Am 16.02.2023 übergab die ARGE die 2. Mengenmehrungsanzeige in Höhe von 302.739,80 € 
netto. Das Angebot beinhaltet die Mehrmengen gegenüber dem Leistungsverzeichnis. Das 
Planungsbüro s&p hat die Mehrmengen geprüft und in Höhe von 302.739,80 € netto zur 
Beauftragung empfohlen (siehe Prüfvermerk). Die Mehrkosten werden mit dem 2. 
Änderungsantrag zur Erhöhung der Zuwendung beim Projektträger PWC eingereicht. Da die 
Erhöhungen der Mengen und damit verbunden Mehrkosten zur Herstellung der Gesamtanlage 
notwendig waren, gehen wir von der Förderfähigkeit aus. Somit erhöht sich die Auftragssumme 
inklusive aller beauftragter Nachträge auf 12.303.381,25 € netto. Die Kosten liegen im kalkulierten 
Budget des 2. Änderungsbescheids. 
 
Aufteilung Auftragssumme netto: 
Breitband 12.036.888,38 € 
Trinkwasser        87.717,36 € 
Beleuchtung      140.568,36 € 
Gesamt 12.303.381,25 € 
 
Beschlussvorschlag:   
Der Gemeinderat Klipphausen beschließt, die 2. Mengenmehrung zum Auftrag Breitbandausbau 
- Tiefbau Los 2 Cluster Röhrsdorf der ARGE Breitband Klipphausen aus Frammersbach zum 
Nettopreis von 302.739,80 € zu erteilen. Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag 
auszulösen, sobald der 2. Änderungsantrags im Förderportal eingereicht ist. 
 
Beschluss Nr.: 08-169/2023 
  
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  

 



 
Klipphausen,  
 
 
 
Mirko Knöfel       - Siegel – 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Rechtsaufsichtsbehörde 
  Amtsblatt 
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s&p Be1·<1tungs- und Planungsgesellschal"t rnb\-1 
Taunusstraße 54 1 6S181 Wiesbaden 

Gemeinde Klipphausen 
Talstraße 3 
01665 Klipphausen 

Prüfvermerk 

Baumaßnahme: 

Errichtung eines passiven NGA-Netzes als FTTB-Breitbandnetz 

im Gemeindegebiet Klipphausen 

Teilmaßnahme: 
Los 2 

hier: Mengenmehrungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die aufgeführten und angezeigten Mehrmengen ergaben sich im Rahmen der 
Bautätigkeit. 
Auf Grund der vorgefundener Baugrundverhältnisse mit schweren Böden wie 
Bodenklassen 6 und ?einschl. nicht widereinbaufähigen Bodenaushub und de
ren Austausch , waren umfangreiche zusätzliche Leistungen zur Bearbeitung 
der Böden notwendig. 
Die entsprechenden vorgesehenen Mengen im Leistungsverzeichnis wurden 
so überschritten. 
Notwendige Trassenänderungen auf Grund örtlicher Begebenheiten wie un
klare Grundbesitzverhältnisse, Nichtvorhandensein von Medienplänen hin
sichtlich Altbeständen von Wasser, Abwasser, Strom führten ebenfalls zu Men
genmehrungen. 
Die Trassen auf privatem Gelände, hier zur Herstellung von Hausanschlüssen 
wurden auf Grund der vorhandenen örtlichen Bodenverhältnisse einschl. Vor
gaben geändert. Hierzu entstand an Mehraufwendungen mit entsprechenden 
Mengenmehrungen. 
Zusätzliche und präzisierte Vorgaben der Straßenbaulastträger über Tiefe und 
Breiten der Rohrverlegungstrassen einschl. der Zustand der vorgefundenen 
maroden Oberflächenzustände waren ebenfalls mit einem Mehraufwand und 
Mengenerhöhungen verbunden. 

Die Erhöhungen der aufgeführten Mengen und den damit verbundenen Mehr
kosten waren zur Herstellung der Gesamtanlage notwendig. 

s&p Be1·atungs- und 
Planungsgesellschaft 111b\-l 

Taunusstraße 54 
65183 Wiesbaden 
T +49 611 95011900 
F +49 611 98752854 

i 11 fo@seim-partner.de 
www.seim-partner.de 

Gl'sch:i !"ts lü h rer 
Kai Seim 

,\111Lsgc1·icht Wiesb,1den 
HRB 22965 
St.-Nr. 043 24-3 85399 
UStlD: DE254 77736 7 

8c111kv('i"\1indu ng 
Co111111erzbank Taunusstein 
Bankleitzahl 510 400 38 
l(o11to11u111mer 680 980 000 
BIC: COBADEf'FXXX 
IBAN: DEBB 5104 0038 0680 9800, 
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Es wurden Preisverhandlungen durchgeführt. 

, ... seim & 
,e partner 

Auf Grund der Preissteigerungen in den letzten zwei Jahren im Tiefbausektor 
konnten keine preislichen Nachlässe auf einzelne Einheitspreise erzielt wer
den. Die Einheitspreise entsprechend Beauftragung haben Bestand. 

Die angezeigten Mehrmengen sind nach zu beauftragen. 

Mehrkosten: Netto 302.739,80 
MwSt 57.520,56 

Brutto 360260,36 

Mit freundlichen Grüße 

i.A.

M. Studier

EUR 
EUR 

EUR 

s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH I Taunussti·aße 54 1 65183 Wiesbaden 
Geschäftsführer l<ai Seim I Amtsgericht Wiesbaden I HRB 22965 1 St.-Nr. 043 243 8S399 Seite 2 von 2 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-170/2023
Anlagen 1 
Amt Bauabteilung 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung  13.06.2023 

Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Bauleistungen für den Breitbandausbau in 
der Gemeinde Klipphausen – Tiefbau Los 3 Cluster Seeligstadt, 27. Nachtrag 
Beratungsgegenstand:   
Mit Gemeinderatsbeschluss 05-105/2021 vom 06.04.2021 erfolgte die Vergabe des Cluster 
Seeligstadt an die ARGE Breitbandnetz 3+4 Coswiger Tief- und Rohrleitungsbau 
GmbH/Teichmann Bau GmbH für 8.932.250,38 € netto.  
Am 24.05.2023 übergab die s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH das geprüfte 27. 
Nachtragsangebot. Das Angebot beinhaltet die Mehrmengen gegenüber dem 
Leistungsverzeichnis. Das Planungsbüro s&p hat die Mehrmengen geprüft und in Höhe von 
2.419.143,27 € netto zur Beauftragung empfohlen (siehe Prüfvermerk). Die Mehrkosten werden 
mit dem 2. Änderungsantrag zur Erhöhung der Zuwendung beim Projektträger PWC eingereicht. 
Die Erhöhungen der Mengen und die damit verbunden Mehrkosten sind zur Herstellung der 
Gesamtanlage notwendig. Wir gehen daher von der Förderfähigkeit aus. Aufgrund des zur 
Verfügung stehenden Haushaltsbudgets sollen vorerst nur 1.000.000,00 € netto des Nachtrags 
beauftragt werden. Die Mehrmengen werden nur auf Nachweis tatsächlich erbrachter Leistungen 
abgerechnet. Somit erhöht sich die Auftragssumme inklusive aller beauftragter Nachträge auf 
15.569.896,67 € netto. Die Kosten liegen im kalkulierten Budget des 2. Änderungsbescheids. 

Aufteilung Auftragssumme netto: 
Breitband 15.163.950,77 € 
Trinkwasser      346.248,50 € 
Beleuchtung        59.697,40 € 
Gesamt 15.569.896,67 € 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen beschließt, den Anteil des 27. Nachtrags Mengenmehrung zum 
Breitbandausbau – Tiefbau Los 3 Cluster Seeligstadt der ARGE Breitbandnetz 3+4 Coswiger Tief- 
und Rohrleitungsbau GmbH/Teichmann Bau GmbH zum Nettopreis von 1.000.000,00 € zu 
erteilen. Der Bürgermeister wird ermächtigt, den Auftrag auszulösen, sobald der 2. 
Änderungsantrags im Förderportal eingereicht ist.  

Beschluss Nr.: 07-160/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 



Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



,.� seim & 
,e partner 

s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH 
Taunusstraße 54165183 Wiesbaden 

Gemeinde Klipphausen 
Talstraße 3 
01665 Klipphausen 

Prüfvermerk 

Baumaßnahme: 
Errichtung eines passiven NGA-Netzes als FTTB-Breitbandnetz 
im Gemeindegebiet Klipphausen 

Teilmaßnahme: 
Los 3 
Auftrag ARGE Teichmann/Coswiger 

hier: Mengenmehrungen (NT 27) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die aufgeführten und angezeigten Mehrmengen ergaben sich im Rahmen der 
Bautätigkeit. 
Auf Grund der vorgefundener Baugrundverhältnisse mit schweren Böden wie 
Bodenklassen 6 und 7 einschl. nicht widereinbaufähigen Bodenaushub und de
ren Austausch , waren umfangreiche zusätzliche Leistungen zur Bearbeitung 
der Böden notwendig. 
Die entsprechenden vorgesehenen Mengen im Leistungsverzeichnis wurden 
so überschritten. 
Notwendige Trassenänderungen auf Grund örtlicher Begebenheiten wie un

klare Grundbesitzverhältnisse, Nichtvorhandensein von Medienplänen hin
sichtlich Altbeständen von Wasser, Abwasser, Strom führten ebenfalls zu Men
genmehrungen. 
Die Trassen auf privatem Gelände, hier zur Herstellung von Hausanschlüssen 
wurden auf Grund der vorhandenen örtlichen Bodenverhältnisse einschl. Vor
gaben geändert. Hierzu entstand an Mehraufwendungen mit entsprechenden 
Mengenmehrungen. 
Zusätzliche und präzisierte Vorgaben der Straßenbaulastträger über Tiefe und 
Breiten der Rohrverlegungstrassen einschl. der Zustand der vorgefundenen 
maroden Oberflächenzustände waren ebenfalls mit einem Mehraufwand und 
Mengenerhöhungen verbunden. 

Die Erhöhungen der aufgeführten Mengen und den damit verbundenen Mehr
kosten waren zur Herstellung der Gesamtanlage notwendig. 

s&p Beratungs- und 
Planungsgesellschaft mbH 

Taunusstraße 54 
65183 Wiesbaden 
T +49 611 95011900 
F +49 611 98752854 

info@seim-partner.de 
www.seim-partner.de 

Kai Seim 

. ·, 

HRB 22965 
St.-Nr. 043 243 85399 
UStlD: DE254777367 

Commerzbank Taunusstein 
Bankleitzahl 510 400 38 
Kontonummer 680 980 000 
BIC: COBADEFFXXX 
IBAN: DE88 5104 0038 0680 9800 0 

Seite 1 von 2 



Es wurden Preisverhandlungen durchgeführt. 

,.� seim & 
'rl partner 

Auf Grund der Preissteigerungen in den letzten zwei Jahren im Tiefbausektor 
konnten keine preislichen Nachlässe auf einzelne Einheitspreise erzielt wer
den. Die Einheitspreise entsprechend Beauftragung haben Bestand. 

Die angezeigten Mehrmengen sind nach zu beauftragen. 

Mehrkosten: 

i.A.

M. Studier

Netto 2.419.143,27 EUR 
MwSt 459.637,22 .EUR 
Brutto 2.878.780,49 EUR 

s&p Beratungs- und Planungsgesellschaft mbH I Taunusstraße 541 65183 Wiesbaden 
Geschäftsführer Kai Seim I Amtsgericht Wiesbaden I HRB 22965 1 St.-Nr. 043 243 85399 Seite 2 von 2 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-171/2023
Anlagen 
Amt Finanzen 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 13.06.2023 

Beratungsgegenstand:  
Prüfung Jahresabschluss 2021 Gemeinde Klipphausen 
Gemäß §§ 103 und 104 SächsGemO hat die Kommune einen Prüfer zur örtlichen Prüfung des 
Jahresabschlusses zu bestellen. Dieser hat die Aufgabe, gemäß den Vorschriften den Jahres-
abschluss einschließlich des Anhangs mit allen Anlagen und des Rechenschaftsberichts vor 
der Feststellung durch den Gemeinderat zu prüfen.  

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen beschließt, das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Mei-
ßen mit der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Gemeinde Klipphausen zu be-
auftragen. 

Beschluss Nr.: 08-171/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen,  

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-172/2023
Anlagen 
Amt Finanzen 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 13.06.2023 

Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 

Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 

Am 23.05.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen vom Autodienst Meißen eine 
Spende für das Dorffest Polenz in Höhe von 100,00 EUR eingegangen. 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 100,00 EUR vom 
Autodienst Meißen für das Dorffest Polenz zu. 

Beschluss Nr.: 08-172/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-173/2023
Anlagen 
Amt Finanzen 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 13.06.2023 

Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 

Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 

Am 15.05.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von der Baier GmbH eine Spende 
für die Feuerwehr Gauernitz in Höhe von 500,00 EUR eingegangen. 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 500,00 EUR von 
der Baier GmbH für die Feuerwehr Gauernitz zu. 

Beschluss Nr.: 08-172/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-174/2023
Anlagen 
Amt Finanzen 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 13.06.2023 

Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 

Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 

Am 18.04.2023 sind in der Gemeindeverwaltung Klipphausen vom Heimatmuseum Scharfen-
berg Besucherspenden, für das Heimatmuseum Scharfenberg, in Höhe von 206,15 EUR bar 
eingezahlt worden. 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Besucherspenden in Höhe von 206,15 
EUR für das Heimatmuseum Scharfenberg zu. 

Beschluss Nr.: 08-174/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-175/2023
Anlagen 
Amt Finanzen 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 13.06.2023 

Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 

Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 

Am 09.05.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Herrn Norman Fritz Heinert 
eine Spende für den Dorfclub Polenz in Höhe von 350,00 EUR eingegangen. 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 350,00 EUR von 
Herrn Norman Fritz Heinert für den Dorfclub Polenz zu. 

Beschluss Nr.: 08-175/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-176/2023
Anlagen 
Amt Finanzen 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 13.06.2023 

Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 

Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 

Am 23.05.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Herrn Jörg Heinze eine 
Spende für das Dorffest Polenz in Höhe von 100,00 EUR eingegangen. 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 100,00 EUR von 
Herrn Jörg Heinze für das Dorffest Polenz zu. 

Beschluss Nr.: 08-176/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-177/2023
Anlagen 
Amt Finanzen 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 13.06.2023 

Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 

Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 

Am 15.05.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Janus-Trans e. K. eine Spende 
für die Feuerwehr Gauernitz in Höhe von 400,00 EUR eingegangen. 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 400,00 EUR von 
Janus-Trans e. K. für die Feuerwehr Gauernitz zu. 

Beschluss Nr.: 08-177/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-178/2023
Anlagen 
Amt Finanzen 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 13.06.2023 

Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 

Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 

Am 30.05.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von KFZ Meisterbetrieb Diessner 
und Müske GbR eine Spende für das Dorffest Polenz in Höhe von 100,00 EUR eingegangen. 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 100,00 EUR von 
KFZ Meisterbetrieb Diessner und Müske GbR für das Dorffest Polenz zu. 

Beschluss Nr.: 08-178/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-179/2023
Anlagen 
Amt Finanzen 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 13.06.2023 

Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 

Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 

Am 26.05.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Meißner Obstgarten Geisler 
GbR eine Spende für das Dorffest Polenz in Höhe von 100,00 EUR eingegangen. 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 100,00 EUR von 
Meißner Obstgarten Geisler GbR für das Dorffest Polenz zu. 

Beschluss Nr.: 08-179/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-180/2023
Anlagen 
Amt Finanzen 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 13.06.2023 

Beratungsgegenstand: Entgegennahme von Spenden 
Im Rahmen des Gesetzes zur Fortentwicklung des Kommunalrechts ist der § 73 SächsGemO 
um einen Absatz 5 ergänzt worden. Danach darf die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
nach § 1 Abs. 2 SächsGemO Spenden, Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben 
und annehmen oder an Dritte vermitteln, die sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 
2 SächsGemO beteiligen. 

Über die Annahme oder Vermittlung entscheidet der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung. Da-
bei ist es unzulässig, den Namen durch die Verwaltung gegenüber dem Gemeinderat geheim zu 
halten. 

Am 15.05.2023 ist in der Gemeindeverwaltung Klipphausen von Seifert Bad & Heizung GmbH 
eine Spende für die Feuerwehr Gauernitz in Höhe von 100,00 EUR eingegangen. 

Beschlussvorschlag: 
Der Gemeinderat Klipphausen stimmt der Annahme der Spende in Höhe von 100,00 EUR von 
Seifert Bad & Heizung GmbH für die Feuerwehr Gauernitz zu. 

Beschluss Nr.: 08-180/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-181/2023
Anlagen 3 Anlagen 
Amt Hauptamt 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Arbeitskreis Kita Information, Beratung 15.05.2023 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 13.06.2023 

Beratungsgegenstand: Betriebskosten der Kindertagesstätten 2022 
Gemäß § 14 Abs. 2 SächsKitaG hat die Gemeinde jährlich bis zum 30. Juni des Folgejahres 
die durchschnittlichen Betriebskosten eines Platzes je Einrichtungsart unter Berücksichtigung 
der Betreuungszeit, ihrer Zusammensetzung und ihrer Deckung zu ermitteln und bekannt zu 
machen. Die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 wurde für sämtliche Kindertages-
stätten im Gemeindegebiet vorgenommen und in einer Zusammenfassung dargestellt. 

In den Einrichtungen (Kindertagesstätten Sachsdorf, Scharfenberg, Wildberg, Miltitz, Tau-
benheim) wurden im Jahr 2022 insgesamt durchschnittlich 920,61 Kinder, berechnet auf neun 
Stunden, betreut. Dafür wurden im Personalbereich 92,01 VzÄ (-0,46 gegenüber dem Vor-
jahr) eingesetzt. Abzüglich des zusätzlichen Personals für die Schulvorbereitung, welche di-
rekt durch den Landeszuschuss finanziert wird, kamen 90,42 VzÄ zum Einsatz. 
Die dafür verbuchten päd. Personalkosten belaufen sich auf 5.718.673,92 €. Davon werden 
die Kosten für Integration (153.693,40 €), Rückzahlungen für Quarantänezeiten (51.060,89 €) 
und Fördermittel in Höhe von (54.450 €) sowie die Kosten für Schulvorbereitung (89.443,71 
€) abgezogen. Damit sind Personalkosten in Höhe von 5.370.025,92 € für die Ermittlung El-
ternbeiträge anrechenbar. Die Erhöhung ist maßgeblich zurück zu führen auf die Tarifsteige-
rungen im Jahr 2022. 

Die Sachkosten zur Unterhaltung und Bewirtschaftung lagen im Jahr 2022 für alle Einrich-
tungen bei 899.860,32 € € und damit 8.991,25 € über den Sachkosten des Vorjahres.  

Die gesamten Aufwendungen (Sach- und Personalkosten) betrugen 6.618.534,23 €. Dem ge-
genüber stehen Erträge von 4.329.261,36 €. Im Jahr 2022 konnten mehr Elternbeiträge und 
Zuschüsse sowie Fördermittel gegenüber dem Vorjahr von insgesamt 137.633,48 € verbucht 
werden. 
Bei Betrachtung der Erträge und der Aufwendungen musste die Gemeinde im Jahr 2022 einen 
Finanzanteil für alle Einrichtungen von insgesamt 2.289.272,87 € aufbringen.  

Im Ergebnis betragen die durchschnittlichen Betriebskosten in der Gemeinde Klipphausen für 
einen Krippenplatz 9 Std. 1.333,68 €, einen Kindergartenplatz 9 Std. 555,70 € und einen 
Hortplatz 6 Std. 300,08 € (einschl. der 5,4 % für mittelbare pädagogische Tätigkeit). Auf der 
Grundlage der Betriebskostenabrechnung 2022 werden die künftigen Elternbeiträge berech-
net. 



Entsprechend der vorliegenden Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 ergeben sich fol-
gende Elternbeiträge:  

Kinderkrippe 9 Std. 306,75 € bisher 295,74€     
Kindergarten 9 Std.         166,71 € bisher 160,73 € 
Schulhort 6 Std.   90,02 €     bisher   86,79 € 

Beschlussvorschlag:  
Der Gemeinderat Klipphausen bestätigt die vorliegende Betriebskostenabrechnung und deren 
öffentliche Bekanntmachung. 
Auf der Grundlage der vorliegenden Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022 beschließt 
der Gemeinderat Klipphausen ab dem 01. August 2023 folgende Elternbeiträge: 

- Krippe 9 Std. 306,75 € 
- Kita 9 Std. 166,71 € 
- Hort 5 Std.   75,02 € 
- Hort 6 Std.   90,02 € 

Beschluss Nr.: 08-181/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechtsaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 
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Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2 SächsKitaG 

der Gemeinde Klipphausen für das Jahr 2022 

1. Kindertageseinrichtungen

1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

Krippe 9 h 
in € 

Kindergarten 9 h 
in € 

Hort 6 h 
in € 

erforderliche 
Personalkosten 1.142,26 475,94 257,01 

erforderliche 
Sachkosten 191,41 79,75 43,07 

erforderliche Personal- und 
Sachkosten 1.333,68 555,70 300,08 

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten (z.B. 
6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkosten für 9 h). 

1.2.   Deckung der Personal- und Sachkosten  je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

Krippe 9 h 
in € 

Kindergarten 9 h Hort 6 h 
in € vor SVJ* im SVJ* 

Landeszuschuss 246,83 246,83 164,56 

Elternbeitrag 
(ungekürzt) 

276,69 150,38 150,38 81,20 

Gemeinde 
(inkl. Eigenanteil 
freier Träger) 

810,16 158,49 158,49 54,32 

* SVJ-Schulvorbereitungsjahr

1.3.   Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete  

1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat 

Aufwendungen 
in € 

Abschreibungen 16.614,27 

Zinsen 6.150,42 

Miete 9.533,33 

Gesamt 32.298,02 

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

Krippe 9 h 
in € 

Kindergarten 9 h 
in € 

Hort 6 h 
in € 

Gesamtaufwendungen 
je Platz und Monat 

82,44 34,35 18,55 



2 

2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG

2.1.  laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und Monat  (Jahres- 
        durchschnitt) 

Kindertagespflege 9 h 
in € 

Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand 
(§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII)

155,23 

Betrag zur Anerkennung der Förderleistung (§ 23 Abs. 2 
Nr. 2 SGB VIII) einschließlich seit 1.6.2019 Finanzierung 
für mittelbare pädagogische Tätigkeiten 

808,12 

durchschnittliche Erstattungsbeträge für Beiträge zur Un-
fallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII), Alterssiche-
rung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur Kranken- und 
Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII) 

96,74 

= laufende Geldleistung 1.060,08 

freiwillige Angabe: 

weitere Kosten für die Kindertagespflege (z.B. für Ersatz-
betreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, Fachberatung 
durch freie Träger)  

= Kosten für die Kindertagespflege insgesamt 1.060,08 

2.2.  Deckung der laufenden Geldleistung  bzw. – sofern relevant – der Kosten Kinder-
tagespflege insgesamt  je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt) 

Kindertagespflege 9 h 
in € 

Landeszuschuss 281,83 

Elternbeitrag (ungekürzt) 269,19 

Gemeinde 509,06 



Gemeinde Klipphausen BKA 2022 Kindertageseinrichtungen

durchschn. Gesamt-VzÄ monatl.
1. Personalkosten für päd. Personal 5.370.025,92 € 90,42 59.389,80 €    4.949,15 €   

2. Sachkosten 899.860,32 €    16,76 %

3. Berechnung Elternbeiträge

Personalkosten 4.949,15 €    
zuzügl. 10 % Leitung 494,92 €       
zuzügl. 5,4 % VB 267,25 €       

5.711,32 €    

Berechnung der Platzkosten
3.1 Kinderkrippe Berechnung EB

Personalkosten 5.711,32 €  5 1.142,26 €    
Sachkosten 957,05 €     191,41 €       16,76 %

6.668,37 €  1.333,68 €    
akt.

Elternbeitrag= 23 % 306,75 €       295,74 €  
11,01 €    Saldo

3.2. Kindergarten
Berechnung EB

Personalkosten 5.711,32 €  12 475,94 €       
Sachkosten 475,94 €     79,75 €  16,76 %

6.187,26 €  555,70 €       
akt.

Elternbeitrag= 30 % 166,71 €       160,73 €  
5,98 €      Saldo

3.3. Hort 5 h
Berechnung EB

Personalkosten 5.711,32 €  0,75 214,17 €       
Sachkosten 214,17 €     20 35,89 €  16,76 %

5.925,49 €  250,06 €       
akt.

Elternbeitrag= 30 % 75,02 €  72,33 €    
2,69 €      Saldo

3.4. Hort 6 h
Berechnung EB

Personalkosten 5.711,32 €  0,9 257,01 €       
Sachkosten 257,01 €     20 43,07 €  16,76 %

5.968,33 €  300,08 €       
akt.

Elternbeitrag= 30 % 90,02 €  86,79 €    
3,23 €      Saldo



Betriebskostenabrechnung 2022 der Kindereinrichtungen der Gemeinde Klipphausen gemäß SäKitaG § 14 Abs. 12
Zeitraum vom 01.01. - 31.12. 2022

Kita Klipphausen Kita Scharfeng Kita Wildberg
Kita 

Taubenheim Kita Miltitz
Hort 

Burkhardsw. Gesamt 2021 Saldo z. Vorjahr
durchschn. Kinderzahlen 2022 282,08 241 93 93,00 290,70 999,78 1005,21 5,43
durchschn. Kinderzahlen 2022 berechnet auf 
9 h 260,48 215,24 89 87,69 268,20 920,61
Päd.-Personal in VzÄ SOLL 23,62 20,8 12,63 11,95 27,03 96,03
Päd.-Personal in VzÄ IST 22,22 19,78 12,40 12,00 25,61 92,01 92,470 -0,460
Anteil Schulvorbereitung 0,39 0,29 0,24 0,22 0,30 1,44
Anteil Praxisanleitung 0,10 0,50 0,15
Päd. Personal anrechenbar 90,42
Aufwendungen:
Personalkosten:
Verg. päd. Personal incl.Leitung 401200 1.160.871,35 € 1.019.040,20 € 656.576,24 € 635.316,16 € 1.351.155,84 € 4.822.959,79 € 4.472.626,01 €   350.333,78 €        
Beitrag z. Versorgungskasse 402200 44.350,42 € 39.115,70 €      22.776,99 €   23.543,77 €   51.125,75 €      180.912,63 € 16.645,68 €        164.266,95 €        
Arbeitgeberanteil Sozialvers. 403200 224.216,22 € 201.588,23 €    122.389,97 € 126.537,52 € 265.024,95 €    939.756,89 € 869.459,68 €      70.297,21 €          
Mutterschaftsgeld/Beihilfen 404100 - € 6.659,10 €        - € 7.149,45 €     - € 13.808,55 €         7.162,80 €          6.645,75 €            
Zuschuss Mutterschaft 13.080,61 €      31.627,42 €      70,34 €          31.568,95 €   15.471,19 €      91.818,51 € 32.689,79 €        59.128,72 €          
ZS Personalkosten 1.416.357,38 € 1.234.775,81 € 801.672,86 € 760.977,95 € 1.651.835,35 € 5.865.619,35 € 5.433.825,64 € 431.793,71 €        
abzügl. Kosten tech. Personal 51.978,78 € 35.898,65 € 12.509,85 € 49.544,04 € 55.630,85 € 205.562,17 € 202.011,57 €      3.550,60 €            
päd. Personal 1.364.378,60 € 1.198.877,16 € 789.163,01 € 711.433,91 € 1.596.204,50 € 5.660.057,18 €    5.231.814,07 € 428.243,11 €
Beiträge Gem.Unfallversicherg. 16.585,19 € 13.704,68 € 5.666,77 € 5.583,36 € 17.076,73 € 58.616,74 €         59.212,80 €        -596,06 €
Pers.Kosten ges.päd.Personal: 1.380.963,79 € 1.212.581,84 € 794.829,78 € 717.017,27 € 1.613.281,23 € 5.718.673,92 €    5.291.026,87 €   427.647,05 €
abzügl. Rückerstattung Quarantäne 17.679,52 €      9.473,50 €        4.911,75 €     3.236,17 €     15.759,95 €      51.060,89 €
abzügl. Anteil Zusatzkosten Integration - € 22.238,37 €      46.589,23 €   - € 84.865,80 €      153.693,40 €       49.178,37 €        104.515,03 €        
abzügl. Anteil Schulvorbereitung 24.238,34 €      17.777,99 €      15.383,80 €   13.145,32 €   18.898,26 €      89.443,71 €         
abzügl. Anteil Förderung KitaQualiRL 18.270,00 € 3.750,00 € 20.430,00 € 12.000,00 € 54.450,00 €         
anrechenbar auf Elternbeiträge 1.339.045,93 € 1.144.821,98 € 724.195,00 € 680.205,79 € 1.481.757,22 € 5.370.025,92 €    78.999,05 €

Pädagogisches Material:
Spiel- u. Beschäftigungsm. 427190 2.591,20 € 2453,14 303,35 €        929,28 €        3.105,78 €        9.382,75 €           14.284,67 €        -4.901,92 €
Bildungsauftrag 427191 878,60 € 497,88 306,94 €        133,14 €        521,37 €           2.337,93 €           3.859,66 €          -1.521,73 €
Summe Pädagog. Material: 3.469,80 € 2.951,02 €        610,29 €        1.062,42 €     3.627,15 €        11.720,68 €         18.144,33 €        -6.423,65 €

Büroaufwand:
Geschäftsausgaben
Büromaterial 443100 255,85 € 358,03 481,94 €        177,21 €        188,20 €           1.461,23 €           1.996,71 €          -535,48 €
Bücher/Zeitschriften 443110 113,90 € 39,95 39,95 €          39,95 €          48,60 €             282,35 €              856,25 €             -573,90 €
Postgebühren/Telefon 443120 335,25 € 506,96 812,27 €        918,04 €        3.350,18 €        216,68 €         6.139,38 €           6.319,75 €          -180,37 €
Dienstreisen 443140 244,44 € 124,36 182,00 €        - € 322,62 €           873,42 €              338,04 €             535,38 €
Summe Büroaufwand: 949,44 € 1.029,30 €        1.516,16 €     1.135,20 €     3.909,60 €        216,68 €         8.756,38 €           9.510,75 €          -754,37 €

Leistung Bauhof
Innere Verrechnung Bauhof 481000 5.186,99 € 14.809,21 €      12.554,00 €   6.915,98 €     1.277,95 €        40.744,13 €         8.465,82 €          
Summe Dienstleistungen: 5.186,99 € 14.809,21 € 12.554,00 € 6.915,98 € 1.277,95 € 0,00 € 40.744,13 €         8.465,82 €          32.278,31 €



Erhaltungsaufwand:
Unterhaltung Gebäude 421100 12.334,30 € 4.785,75 € 3.973,92 € 3.301,32 € 3.532,15 € 0,00 € 27.927,44 € 21.971,89 € 5.955,55 €
Geräte/Ausstattung 425300 3.262,02 € 0,00 € 1.257,59 € 0,00 € 777,99 € 227,91 € 5.525,51 € 14.018,33 €        -8.492,82 €
Bewirtschaftung Grundstück- Grünpflege 108.224,59 € 59.869,58 € 52.581,55 € 55.996,76 € 124.024,32 € 0,00 € 400.696,80 € 440.615,15 €      -39.918,35 €
Leistungsvergütung tech. Personal 51.978,78 € 35.898,65 € 12.509,85 € 49.544,04 € 55.630,85 € 0,00 € 205.562,17 € 202.011,57 €      3.550,60 €
Summe Erhaltungsaufwand: 175.799,69 € 100.553,98 €    70.322,91 €   108.842,12 € 183.965,31 €    227,91 €         639.711,92 € 678.616,94 €      -38.905,02 €

Fort- u. Weiterbildung: 1.101,25 € 2.389,23 €        1.866,25 €     818,75 €-  1.447,50 €        5.985,48 €           5.883,33 €          102,15 €

Versicherungen: 444100 1.311,48 € 1.313,59 €        1.307,99 €     2.091,92 €     3.283,50 €        1.428,12 €      10.736,60 €         9.879,07 €          
Summe Versicherungen: 1.311,48 € 1.313,59 €        1.307,99 €     2.091,92 €     3.283,50 €        1.428,12 €      10.736,60 €         9.879,07 €          857,53 €

Sonstige Aufwendungen:
Vermischte Ausgaben 442920 - € - € - € 17,50 €          25,00 €             42,50 € 1,50 € 41,00 €
Zuschuss - € - € 0,00 €
betriebsärztliche Untersuchung 442940 2.545,51 € 1305,64 2.430,05 €     1.013,52 €     1.604,10 €        8.898,82 €           7.682,64 €          1.216,18 €
Sicherheitstechnische Betreuung 442980 330,66 €           306,17 171,45 €        183,70 €        306,16 €           1.298,14 €           2.618,83 €          -1.320,69 €

6.220,00 €          
Summe sonstige Aufwendungen 2.876,17 € 1.611,81 € 2.601,50 € 1.214,72 € 1.935,26 € 0,00 € 10.239,46 € 16.522,97 € -63,51 €
ZS Ausgaben gesamt 190.694,82 € 124.658,14 € 90.779,10 €   120.443,61 € 199.446,27 €    1.872,71 €      727.894,65 €       747.023,21 €      -19.128,56 €

ant. Umlage EDV 4.400,23 € 3.636,00 € 1.503,46 € 1.481,33 € 4.530,64 € 15.551,64 €         15.551,64 €        0,00 €
Umlage Mietkosten - € - € 0,00 €
an PK-Umlage Verw. 43.715,09 € 36.498,32 € 14.592,56 € 15.155,90 € 45.608,10 € 155.569,96 €       125.660,87 €      29.909,09 €
ant. Kosten Porto+Papier 200,13 € 178,15 € 127,04 € 108,08 € 230,66 € 844,06 €              2.633,35 €          -1.789,29 €
Summe sonst. Aufwendungen: 48.315,44 € 40.312,47 €      16.223,06 €   16.745,30 €   50.369,39 €      - € 171.965,67 €       143.845,86 €      28.119,81 €
Summe Sachkosten gesamt: 239.010,26 € 164.970,61 €    107.002,16 € 137.188,91 € 249.815,66 €    1.872,71 €      899.860,32 €       890.869,07 €      8.991,25 €

Summe Sachkosten: 239.010,26 € 164.970,61 €    107.002,16 € 137.188,91 € 249.815,66 €    1.872,71 €      899.860,32 €       890.869,07 €      8.991,25 €
Summe Pers.Kost.päd.Person.: 1.380.963,79 € 1.212.581,84 € 794.829,78 € 717.017,27 € 1.613.281,23 € - € 5.718.673,92 €    5.291.026,87 €   427.647,05 €
Aufwendungen gesamt: 1.619.974,05 € 1.377.552,45 € 901.831,94 € 854.206,19 € 1.863.096,89 € 1.872,71 €      6.618.534,23 €    6.181.895,94 €   436.638,29 €

Vergleich Personalkosten
Summe Pers.Kost.päd.Person 2012 798.207,31 € 742.754,60 € 432.739,58 € 258.599,13 € 189.035,86 € 219.421,47 € 2.640.757,95 €    
Summe Pers.Kost.päd.Person 2013 807.542,11 € 708.933,51 € 493.409,41 € 301.557,42 € 206.611,66 € 230.286,69 € 2.748.340,80 €    
Summe Pers.Kost.päd.Person 2014 827.938,37 € 862.550,28 € 567.141,71 € 299.422,94 € 708.679,16 € 249.455,95 € 3.515.188,41 €    
Summe Pers.Kost.päd.Person 2015 895.952,92 € 873.440,26 € 553.287,81 € 354.361,08 € 703.520,83 € 257.348,46 € 3.637.911,36 €    
Summe Pers.Kost.päd.Person 2016 1.028.110,91 € 992.641,07 € 615.475,46 € 446.721,59 € 774.058,07 € 290.558,02 € 4.147.565,12 €    
Summe Pers.Kost.päd.Person 2017 1.073.727,63 € 1.003.698,14 € 588.721,97 € 505.658,84 € 1.104.527,09 € 4.276.333,67 €    
Summe Pers.Kost.päd.Person 2018 1.186.495,52 € 1.047.686,12 € 635.606,13 € 556.663,76 € 1.179.953,29 € 4.606.404,82 €    
Summe Pers.Kost.päd.Person 2019 1.283.107,82 € 1.121.854,97 € 676.103,00 € 591.107,48 € 1.260.928,66 € 4.933.101,93 €    
Summe Pers.Kost.päd.Person 2020 1.384.462,84 € 1.114.149,25 € 674.894,07 € 601.256,81 € 1.391.589,10 € 5.166.352,07 €    
Summe Pers.Kost.päd.Person 2021 1.347.018,81 € 1.103.095,03 € 678.795,28 € 661.477,05 € 1.441.427,90 € 5.231.814,07 €    
Summe Pers.Kost.päd.Person 2022 1.364.378,60 € 1.176.638,79 € 742.573,78 € 711.433,91 € 1.511.338,70 € 5.506.363,78 €    
Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr 17.359,79 € 73.543,76 € 63.778,50 € 49.956,86 € 69.910,80 € - € 274.549,71 €



Erträge: Kita Klipphausen Kita Scharfeng Kita Wildberg Kita Taubenheim Kita Miltitz Hort Burkhardsw Gesamt 2022
Leistungsentge:
Elternbeiträge + Differenzbeträge 332110 411.930,51 € 340.516,39 €    197.370,22 € 191.004,57 € 434.430,29 €    1.505.827,95 €   
Elternbeiträge Hort - € - € 
Summe Leistungsentgelte 411.930,51 € 340.516,39 €    197.370,22 € 191.004,57 € 434.430,29 €    - € 1.575.251,98 €    1.505.827,95 €   69.424,03 €

Zuschüsse:
Zuschüsse des Freistaates 314100 690.765,60 € 584.622,60 €    264.219,00 € 275.850,72 € 723.140,05 €    2.538.597,97 €    2.593.730,61 €   -55.132,64 €
Fördermittel päd. Personal 14.250,00 € 3.750,00 €     18.000,00 €   9.000,00 €        45.000,00 €         41.250,00 €        3.750,00 €
Fördermittel Anleitung 4.020,00 € 2.430,00 €     3.000,00 €        9.450,00 €           5.040,00 €          4.410,00 €
Fördermittel Ausbildung Praxisanleiter 796,00 € 796,00 €        1.592,00 €           - € 1.592,00 €
Fördermittel Weiterbildung 3.200,00 €     2.850,00 €     3.200,00 €        9.250,00 €           350,00 €             8.900,00 €
Zuschuss AfaS 314200 - € 7.319,12 €          -7.319,12 €
Zuschuss Altersteilzeit/AfaS - € - € 0,00 €
Mieten/Pachten 341100 - € - € 0,00 €
abzügl. Rückerstattung Quarantäne 17.679,52 €      9.473,50 €        4.911,75 €     3.236,17 €     15.759,95 €      51.060,89 €
sonstige Verwaltungsgebühren 346100 - € 200,22 €             -200,22 €
Getränkegeld 342100 - € - € 0,00 €
Einzahlung Einrichtungen 346103 - € - € 0,00 €
Eingliederungshilfe 2,65 VzÄ - € 10.628,04 €      14.384,44 €   - € 74.046,04 €      99.058,52 €         31.689,98 €        67.368,54 €
Summe Zuschüsse: 708.445,12 € 623.790,14 €    291.261,19 € 302.366,89 € 828.146,04 €    - € 2.754.009,38 €    2.679.579,93 €   23.368,56 €

Sonstige Erträge/Spenden: 314800 0,00 € 1.915,00 € 6.299,74 €     500,00 €        200,00 €           8.914,74 €           6.220,00 €          
Summe sonstige Erträge: 0,00 € - € - € 
Erträge gesamt: 1.120.375,63 € 964.306,53 € 488.631,41 € 493.371,46 € 1.262.576,33 € - € 4.329.261,36 €    4.191.627,88 €   137.633,48 €

Gegenüberstellung:
Summe Aufwendungen 1.619.974,05 € 1.377.552,45 € 901.831,94 € 854.206,19 € 1.863.096,89 € 1.872,71 €      6.618.534,23 €    6.181.895,94 €   436.638,29 €
Summe Erträge 1.120.375,63 € 964.306,53 €    488.631,41 € 493.371,46 € 1.262.576,33 € - € 4.329.261,36 €    4.191.627,88 €   137.633,48 €
Differenz/Anteil Gemeinde 499.598,42 € 413.245,92 €    413.200,53 € 360.834,73 € 600.520,56 €    1.872,71 €      2.289.272,87 €    1.990.268,06 €   299.004,81 €

Mehrzuschuss 
gegenüber Vorjahr



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-182/2023
Anlagen 1 Anlage 
Amt Hauptamt 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Arbeitskreis Kita, Elternräte Information, Beratung 15.Mai 2023
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 13. Juni 2023

Beratungsgegenstand: 
Der Gemeinderat beschließt in seiner Sitzung am 13.06.2023 auf der Grundlage der Betriebs-
kostenabrechnung 2022 neue Elternbeiträge für die Kindertagesbetreuung in der Gemeinde 
Klipphausen.  

Zur besseren Verständlichkeit und der Erhöhung der Transparenz erhält zudem § 3 Abs. 2 
eine neue Fassung. Diese definiert klar, dass der Beitrag abhängig vom Alter ist. Demnach 
wird der Krippenbeitrag unabhängig von Betreuungsform- und gruppe für ein Kind bis zur 
Vollendung des 3. Lebensjahres, der Kindergartenbeitrag unabhängig von Betreuungsform- 
und gruppe für ein Kind ab Vollendung des 3. Lebensjahres und der Hortbeitrag ab dem Ein-
tritt in die Grundschule fällig. 
 Dazu ist eine Satzungsänderung erforderlich. 

Beschlussvorschlag:  
Der Gemeinderat Klipphausen beschließt die 13. Änderung der Satzung über die Erhebung 
von Elternbeiträgen und sonstigen Entgelten für die Betreuung von Kindern in Kindertages-
einrichtungen der Gemeinde Klipphausen und in Tagespflege (Satzung Elternbeiträge) vom 
06. August 2013 in der vorliegenden Fassung.

Beschluss Nr.: 08-182/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel  - Siegel -
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Rechstaufsichtsbehörde 
Amtsblatt 



13. Änderung Satzung über Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Klipphausen

13. Änderungssatzung

zur Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen und sonstigen Entgelten für die Betreuung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Klipphausen und in Tagespflege (Satzung 
Elternbeiträge) vom 06. August 2013. 

Der § 3 Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

(2) Der ungekürzte Elternbeitrag beträgt

1. bei der Betreuung als Krippenkind (bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres, unabhängig
von der jeweiligen Betreuungsform und -gruppe) für die Betreuungszeit von täglich bis zu
9 Stunden bis zu 23 vom Hundert der durchschnittlichen Betriebskosten pro Platz. Der
Krippenbeitrag endet zum Ende des Monats in dem das Kind das 3. Lebensjahr vollendet.
Kinder, die bis zum 15. eines Monats den 3. Lebensjahr vollenden, zahlen bereits für die-
sen Monat den Kindergartenbeitrag.

2. bei der Betreuung als Kindergartenkind (ab Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Ein-
tritt in die Grundschule, unabhängig von der Betreuungsform und -gruppe) für die Betreu-
ungszeit von täglich bis zu 9 Stunden bis zu 30 vom Hundert der durchschnittlichen Be-
triebskosten pro Platz

3. bei der Betreuung im Hort (ab dem Eintritt in die Grundschule) für die Betreuungszeit von
täglich bis zu 6 Stunden (mit Frühhort) bis zu 30 vom Hundert der durchschnittlichen Be-
triebskosten pro Platz



13. Änderung Satzung über Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Klipphausen

Die Anlage 1 zur Beitragssatzung erhält folgende neue Fassung: 

Anlage 1 zur Elternbeitragssatzung  

Elternbeiträge 

I. für Krippenkinder:
durchschnittliche Personal- und Sachkosten pro Platz und Monat: 1.333,68 € 
Elternanteil der durchschnittlichen Personal- und Sachkosten: 23 % 

verheiratet/ 
alleinerziehend eheähnl. Gemeinschaft 

bis 11 Stunden: 1. Kind 374,92 € 354,39 € 
2. Kind 297,92 € 272,25 € 
3. u. weitere Kinder 0,00 € 0,00 € 

bis 10 Stunden 1. Kind 340,83 € 322,16 € 
2. Kind 270,83 € 247,50 € 
3. u. weitere Kinder 0,00 € 0,00 € 

bis 9 Stunden: 1. Kind 306,75 € 289,95 € 
2. Kind 243,75 € 222,75 € 
3. u. weitere Kinder 0,00 € 0,00 € 

bis 7,5 Stunden: 1. Kind 255,63 € 241,63 € 
2. Kind 203,13 € 185,63 € 
3. u. weitere Kinder 0,00 € 0,00 € 

bis 6 Stunden: 1. Kind 204,50 € 193,30 € 
2. Kind 162,50 € 148,50 € 
3. u. weitere Kinder 0,00 € 0,00 € 

bis 4,5 Stunden: 1. Kind 153,38 € 144,98 € 
2. Kind 121,88 € 111,38 € 
3. u. weitere Kinder 0,00 € 0,00 € 



13. Änderung Satzung über Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Klipphausen

II. für Kindergartenkinder:
durchschnittliche Personal- und Sachkosten pro Platz und Monat: 555,70 € 
Elternanteil der durchschnittlichen Personal- und Sachkosten: 30 % 

verheiratet/ 
alleinerziehend eheähnl. Gemeinschaft 

bis 11 Stunden: 1. Kind 203,76 € 192,76 € 
2. Kind 162,69 € 150,96 € 
3. u. weitere Kinder 0,00 € 0,00 € 

bis 10 Stunden 1. Kind 185,23 € 175,23 € 
2. Kind 147,90 € 137,23 € 
3. u. weitere Kinder 0,00 € 0,00 € 

bis 9 Stunden: 1. Kind 166,71 € 157,1 € 
2. Kind 133,11 € 123,513 € 
3. u. weitere Kinder 0,00 € 0,00 € 

bis 7,5 Stunden: 1. Kind 138,93 € 131,43 € 
2. Kind 110,93 € 102,93 € 
3. u. weitere Kinder 0,00 € 0,00 € 

bis 6 Stunden: 1. Kind 111,14 € 105,14 € 
2. Kind 88,74 € 82,34 € 
3. u. weitere Kinder 0,00 € 0,00 € 

bis 4,5 Stunden: 1. Kind 83,36 € 78,86 € 
2. Kind 66,56 € 61,76 € 
3. u. weitere Kinder 0,00 € 0,00 € 

III. für Hortkinder:
durchschnittliche Personal- und Sachkosten pro 9 h- Platz und Monat: 300,08 € 
Elternanteil der durchschnittlichen Personal- und Sachkosten: 30 % 

verheiratet/ 
alleinerziehend eheähnl. Gemeinschaft 

bis 5 Stunden 1. Kind 75,02 € 71,27 € 
2. Kind 61,69 € 57,52 € 
3. u. weitere Kinder 0,00 € 0,00 € 

bis 6 Stunden: 1. Kind 90,02 € 85,52 € 
2. Kind 74,02 € 69,02 € 
3. u. weitere Kinder 0,00 € 0,00 € 



13. Änderung Satzung über Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Klipphausen

In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt am 01.08.2023 in Kraft. 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel  
Bürgermeister 

Hinweis nach § 4 Abs. 4 SächsGemO: 
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften zu 
Stande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zu Stande gekommen. 
Dies gilt nicht, wenn 
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung ver-
letzt worden sind,
3. Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Stadt unter Bezeichnung des Sachverhaltes,
der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.
Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Satz 1
SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 

Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 

Beschlussvorlage Nr. 08-183/2023
Anlagen 1 
Amt Hauptamt 

Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 13.06.2023 

Beratungsgegenstand: 
Gemäß der gemeinsamen Verwaltungsvorschrift des Sächsische Staatsministeriums für Justiz 
und des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl und Berufung der Schöffen und Jugendschöffen sind die Gemeinden für die Aufstellung 
von Vorschlagslisten für Schöffen verantwortlich. Die Bürger der Gemeinde Klipphausen wur-
den im Amtsblatt aufgerufen, sich für das Schöffenamt zu bewerben. Für Aufnahme von Perso-
nen in die Liste ist die Zustimmung von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des 
Gemeinderates erforderlich. Durch die Gemeinde Klipphausen sind 5 Personen vorzuschlagen. 

Beschlussvorschlag: 
Dem Gemeinderat Klipphausen liegen 12 Anträge (laut Anlage) von Bürgern der Gemeinde zur 
Aufnahme in die Vorschlagsliste für Schöffen vor.  
Der Gemeinderat Klipphausen bestätigt die Vorschlagsliste in der vorliegenden Form. 

Beschluss Nr.: 08-183/2023 

Abstimmungsergebnis: 
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend: 
Ja-Stimmen: 
Nein-Stimmen: 
Stimmenthaltungen: 

Klipphausen, 

Mirko Knöfel - Siegel -
Bürgermeister 

Veröffentlichung: Verteiler: 
Amtsblatt Gemeinderäte 

Gemeindeverwaltung 
Amtsblatt 



Schöffenliste zur Verwendung für Gemeinde * Datenerfassung bzw. -korrekturen sind grundsätzlich im Blatt "Schöffenvorschlagliste" vorzunehmen

* Blatt "Druckliste für Gemeinde": Tabellenerweiterung nur ab Spalte M möglich

Gemeinde: Klipphausen 

Amtsgerichtsbezirk: 

für die 

Geschäftsjahre: 
2024 - 2028 

12 12 12 10 12 12 12 12 12 10 

zum Zeitpunkt 

Lfd. Geburtsjahr 
der Aufstellung 

Anrede akad. Grad Familienname Geburtsname Vornamen Beruf PLZ Wohnort in der Bemerkung 
Nr. (JJJJ) 

Gemeinde 
wohnhaft 

1 Frau Silber-Pelikan Beatrix 1970 Betriebswirtin 01665 Klioohausen OT Gauernitz 
2 Frau Schenk Farwick Manuela 1961 Sachbearbeiterin 01665 Klioohausen OT Ullendorf 
3 Frau Zeike Worbs Susan 1976 Pfleqequtachter 01665 Klipphausen 
4 Frau Müller Merkel Carola 1964 Angestellte 01665 Klioohausen OT Wildberg 
5 Frau Jorschick Knobloch Gabriele 1963 Personalreferent 01665 Klioohausen OT Bockwen 
6 Frau Zimmermann Scheiblich Anika 1983 Vertriebsassistentin 01665 Klioohausen OT Robschütz 
7 Frau Rüthrich Susann 1977 Anqestellte 01665 Klioohausen OT Gauernitz 
8 Frau Schott Uhlmann Heike 1985 Verwaltunqsfachwirt 01665 Klioohausen OT Röhrsdorf 
9 Frau Naumann Schneider Cornelia 1959 Rechtspflegerin 01665 Klipphausen OT Hühndorf 

10 Frau Tiller Michael Sonia lrmqard 1960 ATZ/Vorruhestand 01665 Kli□□hausen OT Kleinschönberq 
11 Frau Schorn Schade Daiana 1985 Erzieherin 01665 Kli□□hausen OT Weistropp 

Kämmerin /Ruhestand 
12 Frau Kunas Kühn Silvia 1961 2024 01665 Klipphausen 



Gemeinde Klipphausen 
Landkreis Meißen 
 
 
Beschlussvorlage  
für die Sitzung des Gemeinderates am 13. Juni 2023 
 
 

Beschlussvorlage Nr. 08-184/2023 
Anlagen keine 
Amt Bauamt 

 
Beratungsfolge Status Sitzungstermin 
Gemeinderat Öffentliche Beschlussfassung 13.06.2023 
 
 
Beschlussvorschlag:  
Der Gemeinderat Klipphausen beschließt, auf das gesetzliche Vorkaufsrecht gem. § 24 
BauGB ff, § 17 SächsDSchG, § 27 SächsWaldG sowie SächsNatschG für nachstehend aufge-
führte Flurstücke zu verzichten:  
            
  
1. Gemarkung:  Röhrsdorf     

Flurstück:   47/5  
Nutzungsart:  Grünland    
UR-Nr.:  611/2023    
 

2. Gemarkung:  Weistropp   
Flurstück:   115  
Nutzungsart:  Wald   
UR-Nr.:   807/2023  
 

3. Gemarkung:  Schmiedewalde   
Flurstück:   258/1  
Nutzungsart:  Landwirtschaftsfläche (ehem. WW)   
UR-Nr.:   892/2023  
 

4. Gemarkung:  Scharfenberg   
Flurstücke:  67/2 und 70  
Nutzungsart:  Wohngrundstück, Wald   
UR-Nr.:   566/2023 
  

5. Gemarkung:  Naustadt     
Flurstücke:  72/1 und 72/2   
Nutzungsart:  Grünland    
UR-Nr.:  205/2023    
 

6. Gemarkung:  Taubenheim   
Flurstück:   84/2  
Nutzungsart:  Grünland   
UR-Nr.:   737/2023  
 
 
 



7. Gemarkung:  Sachsdorf   
Flurstück:   352/7  
Nutzungsart:  Landwirtschaftsfläche   
UR-Nr.:   754/2023  
 

8. Gemarkung:  Seeligstadt   
Flurstück:   TF aus 7/12 
Nutzungsart:  Grünfläche   
UR-Nr.:   565/2023 
    

9. Gemarkung:  Klipphausen     
Flurstücke:  113, 116 und 285   
Nutzungsart:  Landwirtschaftsfläche    
UR-Nr.:  635/2023    
 

10. Gemarkung:  Tanneberg   
Flurstücke:  118/12 und 133/5    
Nutzungsart:  3-Seit-Hof   
UR-Nr.:   723/2023  
 

11. Gemarkung:  Piskowitz   
Flurstück:   60a  
Nutzungsart:  Landwirtschaftsfläche   
UR-Nr.:   803/2023  
 

12. Gemarkung:  Batzdorf und Reppnitz   
Flurstücke:  83/1 und 180f sowie  149/19 
Nutzungsart:  Landwirtschaftsfläche, Wald   
UR-Nr.:   634/2023 
    

13. Gemarkung:  Tanneberg     
Flurstück:   95/6  
Nutzungsart:  Wohngrundstück    
UR-Nr.:  418/2023  

  
Beschluss Nr.: 08-184/2023 
 
Abstimmungsergebnis:  
Anzahl der Mitglieder des GR: 22 
Anwesend:  
Ja-Stimmen:  
Nein-Stimmen:  
Stimmenthaltungen:  
 
Klipphausen,          
 
 
Mirko Knöfel       - Siegel - 
Bürgermeister 
 
 
Veröffentlichung:  Verteiler: 
Amtsblatt  Gemeinderäte 
  Gemeindeverwaltung 
  Amtsblatt 
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